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Schweizerische Monatshefte
* für Politik und Kultur *

Verlag der Genossenschaft zur Herausgabe der Schweizerischen Monatshefte für
Politik und Kultur, Zürich. — Verantwortlicher Schriftleiter Dr. Hans Oehler.
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Bundesversammlung, Bundesrat und
Auslandspolitik.

Von
Th. Berthe««.

I.

/Li ine natürliche Folge des Krieges war das Zurücktreten der parlamen>
>^ tarischen Körperschaften und die selbständige Führung der Staats«
geschäfte durch die Regierungen. Der schweizerische Bundesrat hielt es

für zweckmäßig, sich für seine alsbald nach Kriegsausbruch einsetzende ge>
setzgeberische Tätigkeit nicht auf das ihm unzweifelhaft zustehende Not>
gesetzgebungs- oder Notverordnungsrecht zu berufen, fondern ließ sich von
der Bundesversammlung „außerordentliche Vollmachten" erteilen, denen
er in der Folge eine sehr ausdehnende Auslegung angedeihen ließ. Als
nach Beendigung des Krieges die Großmächte der siegreichen Entente auf
Grund der Kriegsergebnisse die politischen Verhältnisse Europas neu
regelten und zum Zwecke der Konsolidierung der Kriegsergebnisse die
societe cles nations gründeten, die die offizielle Sprache der deutschen
Schweiz auf den ebenso sentimentalen wie juristisch unzutreffenden Namen
„Völkerbund" taufte, hatte sich die Schweiz unter allen Umständen mit
der Frage des Beitrittes zu diesem „Völkerbund" zu beschäftigen. Nun
war es der Bundesrat, der in souveräner Weise die Politik der Schweiz
bestimmte', er ließ in Paris den Beitritt zum „Völkerbund" anmelden,
verzichtete auf die unbedingte Neutralität, wie sie der Schweiz durch die
Wiener>Akte von 1815 zugesichert war, verzichtete auf die Rechte der
Schweiz in Savoyen und verzichtete, wenigstens prinzipiell, auf die Rechte
der Schweiz in den den Kanton Genf umgebenden Gebieten Frankreichs.
Freilich wurde überall die Ratifikation der Verzichtsverträge durch die nach
dem schweizerischen Staatsrecht hiezu berufenen Faktoren vorbehalten,
allein es ist klar, daß diese Faktoren bei dem vom B. R. eingeschlagenen
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